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Öffentliche Bekanntmachung 
  

 

Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Freiburg 

über die Anerkennung einer Stiftung 

 
 

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Verfügung vom 03.04.2025, Az.: RPF14-0563-710/3/2 
die „Beck-Stiftung“ mit Sitz in Eisenbach (Hochschwarzwald) als rechtsfähig anerkannt. 

 
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Jugendhilfe, 

des Wohlfahrtswesens, des Tierschutzes, der Tierzucht und des Hundesports, des Sports und 
mildtätiger Zwecke durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder durch eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 

Hinweis: 
Gemäß § 16 des Stiftungsgesetzes Baden-Württemberg wird die Anerkennung der Stiftung auch 

im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg bekanntgemacht. 

 

 
Freiburg, den 03.04.2025 

Regierungspräsidium Freiburg 


